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OB 1.7 Raum Obersee 

Allgemeine Informationen  

 Standortkantone: Schwyz, St. Gallen 

 Betroffene Gemeinden: Freienbach, Rapperswil-Jona, Schmerikon, Schübelbach, Wangen 
(SZ) 

 Zuständige Amtsstelle: BAV 

 Betroffene Amtsstellen: ARE, ASTRA, BAFU, BAK, BLW, kantonale Fachstellen Schwyz und 
St. Gallen 

 Anderer Partner: SBB, SOB 

Stand der Beschlussfassung: verschieden 

Massnahmen und Stand der Koordination F Z V 

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind:    

     

 Überholgleis Siebnen-Wangen;    

 Doppelspurausbau Rapperswil – Schmerikon;     

 Ausbau des Bahnhofs Pfäffikon (SZ) und Entflechtung der Linien.    

Begründung 

Die Strecke Zürich – Chur ist mit Ausnahme des Abschnitts Mühlehorn – Tiefenwinkel (siehe OB 9.4) 
am Walensee doppelspurig ausgebaut. Die Strecke dient dem Anschluss des Handlungsraums Ostal-
pen an das europäische Eisenbahnnetz, dem nationalen Fernverkehr wie auch dem Güterverkehr. Vor 
allem entlang des Zürichsees ist sie auch stark durch S-Bahn-Verkehr belastet. Mit dem Bau von 
Überholgleisen kann die Kapazität der Strecke erhöht werden. 

Die Strecke auf der Nordseite des Obersees wird vom Voralpenexpress, der die Anbindung der Ost-
schweiz an die NEAT sicherstellt, sowie vom Regionalverkehr genutzt. Die bestehende Einspurstrecke 
erlaubt keine weitere Verdichtung des Angebots im Regionalverkehr. Eine Kapazitätssteigerung benö-
tigt zusätzliche Kreuzungsmöglichkeiten. 

Vorhaben 

Überholgleis Siebnen-Wangen: für den regionalen Personenverkehr im Bahnhof Siebnen-Wangen. 

Doppelspurausbau Rapperswil – Uznach: Gestaffelter Ausbau der ca. 12 km langen Strecke Rap-
perswil – Uznach zur Doppelspur in Abhängigkeit von der Verkehrsentwicklung. 

Ausbau des Bahnhofs Pfäffikon (SZ) und Entflechtung der Linien: Bau einer zusätzlichen Perron-
kanten im Bahnhof Pfäffikon (SZ) und niveaufreie Entflechtung der SBB- und SOB-Strecken im Raum 
Freienbach – Pfäffikon.  

Vorgehen und Hinweise 

Die SBB wurde vom Bund beauftragt, in Abstimmung mit dem Kanton die Projektierungsarbeiten für 
das Überholgleis Siebnen-Wangen aufzunehmen. Dabei hat eine Abstimmung mit dem Sachplan 
Fruchtfolgeflächen, dem Wildtierkorridor von nationaler Bedeutung Nr. SZ-11 SG-27 «Wägital-Buech-
berg (SZ), Kaltbrunng (SG)» und mit dem Gewässerraum stattzufinden. 

Die Strecke grenzt zudem an eine Grundwasserschutzzone S3. Die Abstimmung mit dem planeri-
schen Grundwasserschutz (vgl. kantonale Gewässerschutzkarte und map.geo.admin.ch) ist sicherzu-
stellen.  

Eine Verlängerung der Doppelspur Schmerikon – Uznach bis Rapperswil ist bei der Erarbeitung eines 
weiteren Ausbauschrittes STEP zu prüfen. Bau und Finanzierung erfordern die Regelung mit einem 
Bundesbeschluss. Im Rahmen der Planungsarbeiten hat eine Abstimmung mit dem Sachplan Frucht-
folgeflächen als auch mit den Schutzinteressen der ISOS-Objekte Rapperswil, Wurmsbach/St. Dionys 
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(Rapperswil-Jona), Bollingen (Rapperswil-Jona) und Schmerikon, dem Amphibienlaichgebiet «Joner 
Allmend», den Flachmooren von nationaler Bedeutung «Joner Allmend» und «Wurmsbach», den 
Schutzzielen des BLN-Objekts «Obersee» sowie dem IVS-Objekt SG 11 in Schmerikon stattzufinden. 
Das Flachmoor «Wurmsbach» darf durch den Doppelspurausbau Rapperswil - Schmerikon nicht be-
einträchtigt werden. Die Schutzziele des BLN-Objekts Nr. 1406 «Obersee» sind bei der Planung des 
Doppelspurausbaus zu berücksichtigen. Zudem hat eine Abstimmung mit dem planerischen Grund-
wasserschutz und dem Gewässerraum stattzufinden. 

Im Rahmen der weiteren Planungsarbeiten zum Ausbau des Bahnhofs Pfäffikon (SZ) und der Ent-
flechtung der Linien im Raum Freienbach – Pfäffikon (SZ) hat eine Abstimmung mit dem ISOS-Objekt 
Pfäffikon, der Moorlandschaft «Frauenwinkel», der Moorlandschaft «Frauenwinkel», dem BLN-Gebiet 
«Frauenwinkel – Ufenau – Lützelau» sowie dem Flachmoor von nationaler Bedeutung «westlich Un-
terdorf» stattzufinden. 

Mit dem Bau der Überholgleisanlage in Siebnen-Wangen kann das Angebot des Fernverkehrs, des 
Regionalverkehrs und des Güterverkehrs ohne gegenseitige Einschränkungen verdichtet werden. 

Das Vorhaben „Überholgleisanlagen in Pfäffikon (SZ), ist bereits im Bau und wird darum der Aus-
gangslage zugeordnet.  

Langfristig ist für den Doppelspurausbau Rapperswil – Schmerikon das Mengengerüst im Angebot 
noch nicht bestimmt. Eine Realisierung der gesamten Doppelspur bis Rapperswil ist bei der Erarbei-
tung eines weiteren Ausbauschrittes STEP zu prüfen. Bau und Finanzierung erfordern die Regelung 
mit einem Bundesbeschluss. 

Längerfristig sind im Bahnhof Pfäffikon (SZ) eine zusätzliche Perronkante sowie ein doppelspuriges 
Entflechtungsbauwerk auf der Westseite des Bahnhofs zur Sicherstellung des Anschlusses der Ost-
schweiz an die NEAT im Knoten Arth-Goldau und zum weiteren Kapazitätsausbau auf der Strecke Zü-
rich – Chur notwendig. 

Die Richtpläne der Kantone Schwyz und St. Gallen sehen die Massnahmen vor. 

Hinweise: Richtplan Kantone Schwyz und St. Gallen 








